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bis zum 11. Tag vor Reisebeginn 65 % 
bis zum 3. Tag vor Reisebeginn 85 % 
ab 2. Tag bis Reiseantritt 90%.
Diese Regelungen finden auch bei Teilstor-
nierungen sowie bei Gruppenbuchungen An-
wendung.
9.3. Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstal-
ter. Nach Geschäftsschluss eingegangene Rück-
trittserklärungen gelten erst mit Wiederbeginn 
der Geschäftszeit am nächsten Werktag als zu-
gegangen, es sei denn, Wörlitz Tourist nimmt 
eher von diesen Kenntnis. Dem Reisenden wird 
der schriftliche Rücktritt empfohlen.
9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der 
Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf 
Entschädigung nicht entstanden oder die Ent-
schädigung wesentlich niedriger als die ange-
führte Pauschale sei.
9.5. Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.2. fallen, 
bestimmt sich die Höhe der Entschädigung nach 
dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom 
Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen so-
wie abzüglich dessen, was er durch anderwei-
tige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. 
Der Veranstalter hat insoweit auf Verlangen 
des Reisenden die Höhe der Entschädigung 
zu begründen.
9.6. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der 
Veranstalter zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet. Die Rückerstattung hat unverzüg-
lich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen.
9.7. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Rei-
severanstalter vor Reisebeginn keine Entschä-
digung verlangen, wenn am Bestimmungsort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeid-
bare, außergewöhnliche Umstände auftreten, 
die die Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände 
sind unvermeidbar und außergewöhnlich i.S. 
dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle 
der Partei unterliegen, die sich hierauf beruft 
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten 
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vor-
kehrungen getroffen worden wären.
9.8. Für Reisen, bei denen wir lediglich Ver-
mittler sind, wie z.B. für Reisen mit A-ROSA 
Flussschiff GmbH, AIDA Cruises, Anton Göt-
ten GmbH, Costa Kreuzfahrten, Cunard Line, 
Frankenland Reisen e.K., GTW Touristik GmbH, 
Hansa Touristik GmbH, Hurtigruten GmbH, Lern-
idee Erlebnisreisen GmbH, MSC Kreuzfahrten 
GmbH, nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Phoe-
nix Reisen GmbH, PLANTOURS Kreuzfahrten, 
TransOcean Kreuzfahrten, Dr. W. Lüftner Rei-
sen GmbH und TUI Cruises GmbH gelten die 
Reise- und Rücktrittsbedingungen der jeweili-
gen Veranstalter. Die Reise- und Rücktrittsbe-
dingungen des jeweiligen Veranstalters werden 
dem Reisenden vor Abgabe seiner Buchungs-
erklärung übermittelt. 
9.9. Eintrittskarten / Visagebühren: Eintritts-
karten bzw. Visagebühren werden in jedem 
Fall mit 100% berechnet.

10. Umbuchungen und Änderungen auf 
Verlangen des Reisenden
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertrags-
schluss kein Anspruch des Reisenden auf Ände-
rung des Vertrags. Der Veranstalter kann jedoch, 
soweit für ihn möglich, zulässig und zumut-
bar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen.
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertrags-
schluss Änderungen oder Umbuchungen, so 
kann der Veranstalter bei Umbuchungen etc. 
als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 15 EURO 
verlangen, soweit er nicht nach entsprechen-
der ausdrücklicher Information des Reisenden 
ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine hö-
here Entschädigung nachweist, deren Höhe sich 
nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwen-
dungen sowie dessen bestimmt, was der Rei-
severanstalter durch anderweitige Verwendung 

der Reiseleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines 
Umstandes abgebrochen oder wird eine Leis-
tung aus einem Grund nicht in Anspruch ge-
nommen, der in der Sphäre des Reisenden liegt 
(z.B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den 
Leistungsträgern die Erstattung ersparter Auf-
wendungen sowie erzielter Erlöse für die nicht 
in Anspruch genommenen Leistungen zu errei-
chen, sofern es sich nicht um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder gesetzliche oder be-
hördliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung 
durch den Reisenden – Mitwirkungs-
pflichten 
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag 
fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Ab-
mahnung erheblich weiter stört, so dass seine 
weitere Teilnahme für den Veranstalter und/
oder die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. 
Dies gilt entsprechend auch, wenn der Rei-
sende sich nicht an sachlich begründete Hin-
weise hält. Dem Veranstalter steht in diesem 
Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht 
ersparte Aufwendungen und Vorteile aus ei-
ner anderweitigen Verwertung der Reise-leis-
tung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche 
des Veranstalters bleiben insofern unberührt.
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren 
Schritte (z.B. Information des Veranstalters) un-
ternehmen, um drohende ungewöhnlich hohe 
Schäden abzuwenden oder gering zu halten.

13. Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor 
Reiseanmeldung und in der Reisebestätigung 
über Mindestteilnehmerzahl und Frist zu in-
formieren. 
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten, wenn sich für die 
Pauschalreise weniger Personen als die im Ver-
trag angegebene Mindestteilnehmerzahl an-
gemeldet haben. 
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 
13.1. nicht erreicht und will der Veranstalter 
zurücktreten, hat der Veranstalter den Rück-
tritt innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist 
zu erklären, jedoch spätestens bei einer Rei-
sedauer von mehr als sechs Tagen 20 Tage, 
bei einer Reisedauer von zwei bis höchstens 
sechs Tagen 7 Tage und bei einer Reisedauer 
von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – je-
weils vor Reisebeginn.
13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag 
zurück, verliert er den Anspruch auf den ver-
einbarten Reisepreis.
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts 
zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet 
und hat die Rückerstattung unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt, zu leisten. 

14. Rücktritt des Veranstalters bei 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umständen 
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist und 
er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom 
Rücktrittsgrund erklärt.
14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. ver-
liert der Veranstalter den Anspruch auf den ver-
einbarten Reisepreis, ist zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet und hat insofern un-
verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 
14 Tagen nach dem Rücktritt, die Rückerstat-
tung zu leisten.

15. Reisemängel, Rechte und Oblie-
genheiten des Reisenden
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden

Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reise-
mangel unverzüglich anzuzeigen. Wenn der Ver-
anstalter wegen der schuldhaften Unterlassung 
der Anzeige durch den Reisenden nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende keine Min-
derung nach § 651m BGB oder Schadensersatz 
nach § 651n BGB verlangen.
15.2. Adressat der Mängelanzeige 
Reisemängel sind während der Reise bei der 
Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung 
oder ein Vertreter des Veranstalters nicht vor-
handen oder nicht vereinbart, sind Reisemän-
gel, sofern eine schnelle Verbindung möglich 
ist, direkt beim Veranstalter oder der in der 
Reisebestätigung angeführten Kontaktstelle 
oder dem Reisevermittler anzuzeigen (E-Mail, 
Fax, Telefonnummern ergeben sich aus der Rei-
sebestätigung).
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe 
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Ver-
anstalter hat darauf den Reisemangel zu be-
seitigen. Adressat des Abhilfeverlangens ist die 
Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 15.2. (siehe 
oben).
Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der vom 
Reisenden gesetzten angemessenen Frist ab-
hilft, kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen 
und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder 
ist sie sofort notwendig, bedarf es keiner Frist.
Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verwei-
gern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berück-
sichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und 
des Wertes der betroffenen Reiseleis tung mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. In 
diesen Fällen gilt § 651k 
Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der Veranstalter ist ver-
pflichtet, den Reisenden über Ersatzleistungen, 
Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu 
informieren und seine Beistandspflichten zu 
erfüllen (vgl. § 651q BGB). 
15.4. Minderung 
Für die Dauer des Reisemangels mindert sich 
nach § 651m BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. 
(siehe oben) wird verwiesen.
15.5. Kündigung
Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel 
erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den 
Vertrag nach Ablauf einer von ihm zu setzenden, 
angemessenen Frist kündigen. Verweigert der 
Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort not-
wendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung 
kündigen. Die Folgen der Kündigung ergeben 
sich aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB. 
15.6. Schadensersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadensersatz nach § 
651n BGB verlangen. Bei Schadensersatzpflicht 
hat der Veranstalter den Schadensersatz unver-
züglich zu leisten.
15.7. Anrechnung von Entschädigungen 
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignis-
ses gegen den Veranstalter Anspruch auf Scha-
densersatz oder auf Erstattung eines infolge 
einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, so 
muss sich der Reisende den Betrag anrechnen 
lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses 
als Entschädigung oder als Erstattung nach 
Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder 
von auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat. 

16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstal-
ters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird, oder soweit der Veranstalter für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträ-
gers verantwortlich ist.
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträ-
ger zu erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf diesen beruhende 
gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein An-

spruch auf Schadensersatz nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann, so kann sich 
der Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf 
diese Übereinkommen und die darauf beru-
henden gesetzlichen Bestimmungen berufen.
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschä-
digungen) wird verwiesen. 

17. Verjährung – Geltendmachung 
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 
4. bis 7. BGB sind gegenüber dem Veranstalter 
oder dem Reisevermittler, der die Buchung vor-
genommen hat, geltend zu machen. 
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausge-
nommen Körperschäden – nach § 651i Abs. 3 
BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, Scha-
densersatz) verjähren nach zwei Jahren. Die Ver-
jährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.

18. Verbraucherstreitbeilegung
Der Veranstalter nimmt nicht an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teil.

Reiseveranstalter: Wörlitz Tourist GmbH & 
Co. KG., Oderbruchstr. 14, 10369 Berlin, 
Tel.: 030.42 21 95 10, Fax: 030.42 21 95 19,
E-Mail: info@woerlitztourist.de,
www.woerlitztourist.de

Reisevermittler: wie Reiseveranstalter

Kontaktadresse für Beistand und Mängelan-
zeige: wie Reiseveranstalter

Kundengeldabsicherer: Deutscher Reise-
sicherungsfonds GmbH, Sächsische Str. 1,
10707 Berlin, Tel.:  030. 258 98 72 21, 
E-Mail: kontakt@drsf.reise
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„Reisen ist mehr als Ankommen – 
es ist das leise Vorfreuen, lange bevor 

der erste Koffer gepackt ist.“

Liebe Reisefreunde,
während draußen noch frostige Morgen den Winter 
festhalten und man es sich drinnen am liebsten mit 
einer Tasse Tee oder einem Glühwein gemütlich macht, 
beginnt für viele von uns bereits die schönste Reise: die 
Reise in Gedanken. Genau für diese Momente halten 
Sie nun unseren neuen Katalog „Reisen 2026“ in 
den Händen – vielleicht am Kamin, am Küchentisch, 
aber ganz sicher mit wachsender Sehnsucht nach 
Sonnenstrahlen, Bewegung und neuen Eindrücken.

Das vergangene Jahr war für uns ein ganz Besonderes. 
Unsere Jubiläumstouren haben uns einmal mehr ge-
zeigt, wie wertvoll gemeinsames Reisen ist: Vertraute 
Wege, neue Begegnungen, bewegende Augenblicke – 
und viele Gäste, die diese Reisen mit Leben gefüllt ha-
ben. Dafür möchten wir an dieser Stelle Danke sagen. 
Diese Erfahrungen tragen wir nun weiter in ein neues 
Reisejahr, das Vielfalt, Neugier und Lebensfreude ver-
spricht.

Genießen Sie vertraute Küsten an Ostsee, Nordsee oder 
an der italienischen Rivera oder begeben Sie sich 
auf eine Reise ins Unbekannte mit unseren neuen Tou-
ren nach Kanada, an die Costa Brava oder nach 
Montenegro. Vielleicht interessiert Sie auch die Kreuz-
fahrt „Australien – Singapur“ – eine Reise, die Kon-
tinente verbindet, Horizonte öffnet und zweifellos zu 
den außergewöhnlichsten Erlebnissen dieses Kataloges 
zählt. Beliebte Reiseziele in Deutschland und Europa, 
die viele von Ihnen schätzen, sind zurück im Programm. 

Gleichzeitig haben wir unser Angebot erweitert: 
Stolz präsentieren wir Ihnen auch unsere Fahrradrei-
sen erstmalig in unserem Hauptkatalog sowie unsere 
erste Yogareise, bei denen Bewegung, Landschaft und 
Natur für besondere Erholungsmomente sorgen.  

Ob aktiv oder entspannt, nah oder fern – lassen Sie 
sich treiben, blättern Sie in Ruhe, verweilen Sie bei den 
Seiten, die Ihr Herz schneller schlagen lassen. Der 
Sommer beginnt oft viel früher, als man denkt – manch-
mal genau hier, auf einer der 340 Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken 
und schon jetzt unvergessliche Reisemomente.

Herzlichst

Dr. Ulrich Basteck  Robert Papke
Gründer & Geschäftsführer Geschäftsführer
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